
 

  

S 13 R 624/18

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 10
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 13 R 624/18
Datum 18.06.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 R 2102/19
Datum 30.04.2020

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Heilbronn vom 18.06.2019 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind
auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Streitig ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung.

Der am 1968 geborene KlÃ¤ger war mit Unterbrechungen von August 1984 bis
Dezember 2012 versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Seit Januar 2014 bezieht er
Arbeitslosengeld II. Wegen der Einzelheiten wird auf den Versicherungsverlauf vom
12.03.2020 (Bl. 51/55 LSG-Akte) verwiesen.) Bei dem KlÃ¤ger ist seit 01.10.2016
ein Grad der Behinderung von 50 und das Merkzeichen G zuerkannt (Bescheid des
Versorgungsamtes vom 30.11.2017, Bl. 104 Verwaltungsakte -VA -).

Der KlÃ¤ger beantragte erstmals am 21.10.2016 Rente wegen Erwerbsminderung
unter Vorlage eines Befundberichtes der Neurochirurgen Dr. K. und Dr. K. (zugleich
Arzt fÃ¼r Schmerztherapie) vom Oktober 2016, die ein chronisch rezidivierendes
Schmerzsyndom im Lumbalbereich, fortgeschrittene degenerative VerÃ¤nderungen
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und eine Bandscheibenprotrusion auf HÃ¶he des LendenwirbelkÃ¶rpers (LWK) 4/5
diagnostizierten und den Befund eines unauffÃ¤lligen Gangbildes, eines
durchfÃ¼hrbaren Zehen- und Fersenstandes, fehlender sensomotorischer AusfÃ¤lle
der unteren ExtremitÃ¤ten und einer mÃ¤Ã�igen links fÃ¼hrenden
Neuroforameneinengung im Segment L4/5 erhoben sowie unter Vorlage des
Befundberichtes des OrthopÃ¤den Dr. B. vom November 2016 der die Diagnosen
Lumbago, SIG-Blockierung rechts (gemeint wohl: Blockierung des ISG â��
Iliosacralgelenk), HohlrundrÃ¼cken, Adipositas und Hypertonie stellte (VA
Ã�rztlicher Teil â�� Ã�T -).

Die Ã�rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin und Sozialmedizin Dr. S. erstattete im Auftrag
der Beklagten nach Untersuchung des KlÃ¤gers im Januar 2017 ein Gutachten und
diagnostizierte ein chronisch rezidivierendes, belastungsabhÃ¤ngiges
LendenwirbelsÃ¤ulensyndrom mit leichtgradiger Bewegungs- und
FunktionseinschrÃ¤nkung ohne neurologische Ausfallerscheinungen bei
fortgeschrittenen degenerativen VerÃ¤nderungen und Bandscheibenprotrusionen,
fÃ¼hrend L4/5 mit mittelgradiger Spinalkanalstenose und Neuroforamenstenose
L4/5, ein hochgradiges Ã�bergewicht und eine chronisch obstruktive
Lungenerkrankung Stadium I bis II nach Gold sowie langjÃ¤hrigem Nikotingebrauch.
Dr. S. gelangte zu der EinschÃ¤tzung, dass der KlÃ¤ger noch leichte kÃ¶rperliche
Arbeiten in zwingend wechselnder Arbeitshaltung in der Tagesschicht, ohne mehr
als gelegentliches BÃ¼cken, ohne Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten, ohne
Heben, Tragen und Bewegen von Lasten grÃ¶Ã�er als 5 kg, ohne anhaltende
Zwangshaltungen, ohne hÃ¤ufige Ã�berkopfarbeiten, ohne Arbeiten in Hitze und
NÃ¤sse, ohne inhalative Belastungen, ohne ErschÃ¼tterung und Vibrationen in
einem zeitlichen Umfang von sechs Stunden und mehr verrichten kÃ¶nne und die
WegefÃ¤higkeit gegeben sei.

Hierauf gestÃ¼tzt lehnte die Beklagte den Antrag mit Bescheid vom 07.02.2017 (Bl.
25 VA) in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 29.06.2017 (Bl. 75 VA) ab.

Zudem lehnte die Beklagte einen zwischenzeitlich gestellten Antrag auf
GewÃ¤hrung medizinischer RehabilitationsmaÃ�nahme ab (Bescheid vom
05.04.2017, Widerspruchsbescheid vom 29.06.2017). In dem hiergegen gerichteten
Klageverfahren vor dem Sozialgericht Heilbronn (S 10 R 2153/17) holte das Gericht
schriftliche AuskÃ¼nfte der behandelnden Ã�rzte ein. Der Facharzt fÃ¼r Innere
Medizin Dr. W. teilte im August 2017 mit, dass der KlÃ¤ger an einer COPD (chronic
obstructive pulmonary disease), einer rezidivierenden Phlebothrombose und einem
chronischen Schmerzsyndrom leide und er nur 200 bis 300 Meter gehfÃ¤hig sei, er
dann eine Pause wegen der Schmerzen einlegen mÃ¼sse und hÃ¤ufig an KrÃ¼cken
gehe. Dies gehe seit Jahren progredient schlechter. Er halte den KlÃ¤ger insgesamt
fÃ¼r sehr eingeschrÃ¤nkt bis gar nicht erwerbsfÃ¤hig. Der Neurochirurg Dr. K. teilte
im September 2017 im Wesentlichen die im aktenkundigen Befundbericht vom
Oktober 2016 aufgelisteten Diagnosen mit und fÃ¼hrte aus, beim KlÃ¤ger bestehe
eine erhebliche GefÃ¤hrdung bzw. Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit, die jedoch
mehr aus den Auswirkungen der sehr ausgeprÃ¤gten Adipositas und weniger aus
den VerÃ¤nderungen im Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule resultieren wÃ¼rden. Die
Klage wurde im November 2017 zurÃ¼ckgenommen.
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Bereits zuvor erkundigte sich der KlÃ¤ger mit Schreiben vom 05.10.2017, bei der
Beklagten eingegangen am 09.10.2017 (Bl. 79 VA), ob unter BerÃ¼cksichtigung
eines Leistungsfalles im Oktober 2017 die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung erfÃ¼llt seien, was die
Beklagte bejahte (Bl. 84 VA). Daraufhin teilte der KlÃ¤ger mit, dass die Anfrage vom
05./09.10.2017 als Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung betrachtet werden
solle und er einen Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung habe, da er
trotz GehstÃ¼tzen nicht in der Lage sei, eine Strecke von viermal 500 Meter in
jeweils 20 Minuten tÃ¤glich zurÃ¼ckzulegen (Bl. 89 VA). Im Ã�brigen habe sich an
den Angaben im Rentenantrag vom 21.10.2016 nichts geÃ¤ndert. Zur weiteren
BegrÃ¼ndung fÃ¼gte er die Auskunft von Dr. W. im vorangegangenen
Klageverfahren bei.

Im Auftrag der Beklagten erstattete der Allgemeinmediziner und Sozialmediziner Dr.
L. im November 2017 ein Gutachten nach Aktenlage, in dem er zu dem Ergebnis
gelangte, dass sich â�� da aktuellere Untersuchungsberichte eines OrthopÃ¤den
oder des Neurochirurgen nicht vorgelegt worden seien â�� bezÃ¼glich der
Leistungsbeurteilung zum Vorgutachten von Dr. S. keine neuen Erkenntnisse
ergeben wÃ¼rden und eine weitere orthopÃ¤dische Begutachtung mangels Vorlage
aussagekrÃ¤ftiger orthopÃ¤discher Befundberichte Ã¼ber eine zwischenzeitliche
Befundverschlechterung nicht notwendig sei. Bei dem KlÃ¤ger bestehe ein
arbeitstÃ¤gliches LeistungsvermÃ¶gen von sechs Stunden und mehr fÃ¼r leichte
TÃ¤tigkeiten in wechselnder Arbeitshaltung, in der Tagesschicht, ohne hÃ¤ufiges
BÃ¼cken, ohne TÃ¤tigkeiten auf Leitern und GerÃ¼sten, ohne Heben, Tragen und
Bewegen von Lasten Ã¼ber 5 kg, ohne Zwangshaltungen, ohne Ã�berkopfarbeiten,
ohne TÃ¤tigkeiten unter NÃ¤sse und Hitze, ohne inhalative Belastungen, ohne
ErschÃ¼tterungen und Vibrationen bei weiterhin gegebener WegefÃ¤higkeit.

Hierauf gestÃ¼tzt lehnte die Beklagte den Antrag vom 09.10.2017 mit Bescheid
vom 05.12.2017 (Bl. 99 VA) und â�� nachdem der KlÃ¤ger im
Widerspruchsverfahren bestÃ¤tigte, dass aktuelle Befunde nicht vorlÃ¤gen (Bl. 114
VA) â�� Widerspruchsbescheid vom 15.02.2018 (Bl. 118 VA) ab.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger mit dem Begehren der GewÃ¤hrung einer Rente wegen
voller Erwerbsminderung Klage zum Sozialgericht erhoben, die er im Wesentlichen
mit der eingeschrÃ¤nkten WegefÃ¤higkeit auf Grund fortgeschrittener
VerÃ¤nderungen der LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) und des chronischen
Schmerzsyndroms im Lumbalbereich begrÃ¼ndet hat.

Das Sozialgericht hat die den KlÃ¤ger behandelnden Ã�rzte schriftlich als
sachverstÃ¤ndige Zeugen befragt. Dr. K. hat mitgeteilt (Bl. 27 SG-Akte), dass der
KlÃ¤ger auf Grund der bereits aktenkundigen Diagnosen und Befunde im
Befundbericht vom Oktober 2016 und somit der neuroorthopÃ¤dischen
VerÃ¤nderungen eine leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit von sechs Stunden tÃ¤glich
verrichten kÃ¶nne und die Hauptproblematik in der Adipositas, der
LungenfunktionsstÃ¶rung und des massiven Nikotinabusus bestehe. FÃ¼r die
Beurteilbarkeit der aktuellen LeistungsfÃ¤higkeit solle ein Internist oder Kardiologe
eingeschaltet werden. Die VerÃ¤nderungen im Bereich der WirbelsÃ¤ule seien als
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gewÃ¶hnlich und nicht besorgniserregend anzusehen. Der KlÃ¤ger sei in der Lage
Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und Wegstrecken von Ã¼ber 500 Metern
zurÃ¼ckzulegen. Der OrthopÃ¤de Dr. B. hat mitgeteilt (Bl. 22 SG-Akte), dass er eine
aktuelle Leistungsbeurteilung nicht vornehmen kÃ¶nne, da der KlÃ¤ger dort zuletzt
im November 2016 vorstellig gewesen sei, auf Grund der bis dahin erhobenen
Befunde aber EinschrÃ¤nkungen des zeitlichen LeistungsvermÃ¶gens und der
WegefÃ¤higkeit nicht vorgelegen hÃ¤tten. Der Leiter des Fachbereichs Pneumologie
Dr. M. , Klinikum L. , hat mitgeteilt (Bl. 39 SG-Akte), dass der KlÃ¤ger dort einmalig
vorstellig gewesen sei und er eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung als
Mitursache fÃ¼r die Kurzatmigkeit diagnostiziert habe. Er habe Zweifel daran, dass
der KlÃ¤ger eine leichte TÃ¤tigkeit ausÃ¼ben kÃ¶nne. Er sei durch seine
LeibesfÃ¼lle und seine Beschwerden am Bewegungsapparat in seiner MobilitÃ¤t
stark eingeschrÃ¤nkt. FÃ¼r die Beurteilung der LeistungsfÃ¤higkeit sei eine
unfallchirurgische und/oder orthopÃ¤dische sowie eine allgemein-internistische
und/oder pneumologische Beurteilung notwendig.

Das Sozialgericht hat von Amts wegen den Internisten Dr. S. zum gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen ernannt und mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt.
Dieser hat nach Untersuchung des KlÃ¤gers im Oktober 2018 und unter
BerÃ¼cksichtigung einer von dem Lungenfacharzt Dr. van B. durchgefÃ¼hrten
Lungenfunktionsdiagnostik eine ausgeprÃ¤gte Adipositas, eine Lymphstauung der
ExtremitÃ¤ten und eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung bei
fortgesetzten inhalativem Zigarettenrauchen diagnostiziert und eine relevante
organische Herzerkrankung ausgeschlossen (Bl. 64 ff. SG-Akte). Dr. S. hat
ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger durch mindestens 40 kg Ã¼berschÃ¼ssige
Fettmassen in seiner MobilitÃ¤t und auch Kraftentfaltung eingeschrÃ¤nkt werde. Da
jedoch keine organische Herzerkrankung vorliege und die Lungenfunktion nur
leichtgradig eingeschrÃ¤nkt sei, sei er lediglich im Bereich schwerer kÃ¶rperlicher
Arbeiten eingeschrÃ¤nkt. Durch die Adipositas komme es zu RÃ¼ckflussstÃ¶rungen
des Lymphsystems, zusÃ¤tzlich sei ein operiertes Krampfaderleiden aktenkundig.
Hierdurch seien Arbeiten ausschlieÃ�lich im Stehen oder ausschlieÃ�lich im Sitzen
ausgeschlossen. Bei fortgesetztem inhalativem Zigarettenrauchen bestehe eine
COPD allenfalls des Stadiums II. Es bestehe eine lediglich leichte EinschrÃ¤nkung
der VitalkapazitÃ¤t, der Einsekundenwert FEV1 liege Ã¼ber 70 %. Dies fÃ¼hre
dazu, dass der KlÃ¤ger keine Arbeiten unter Einwirkung reizender inhalativer
Substanzen verrichten solle. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne noch leichte und auch
mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten im Gehen oder im Stehen oder im Sitzen, in
geschlossenen RÃ¤umen, bei Anwendung entsprechender Kleidung auch im Freien,
noch mindestens sechs Stunden tÃ¤glich verrichten. Die WegefÃ¤higkeit sei unter
BerÃ¼cksichtigung der Erkrankungen des internistischen Fachgebietes nicht
eingeschrÃ¤nkt. Die vom KlÃ¤ger im Rahmen der Untersuchung gemachten
Angaben, er mÃ¼sse nach fÃ¼nf bis zehn Metern wegen RÃ¼ckenschmerzen
stehenbleiben oder kÃ¶nne nur maximal drei bis vier Minuten am StÃ¼ck gehen,
kÃ¶nnten durch die objektivierbaren Befunde nicht gestÃ¼tzt werden. Eine weitere
Begutachtung sei nicht erforderlich.

Mit Gerichtsbescheid vom 18.06.2019 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen.
Es hat den KlÃ¤ger fÃ¼r in der Lage gesehen, TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
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Arbeitsmarktes bei Beachtung rentenrechtlich nicht relevanter qualitativer
EinschrÃ¤nkungen an wenigstens sechs Stunden arbeitstÃ¤glich zu verrichten und
ausgefÃ¼hrt, dass insbesondere die geltend gemachte EinschrÃ¤nkung der
rentenrelevanten WegefÃ¤higkeit nicht vorliegt. Es hat sich dabei den Gutachten
von Dr. S. , der Auskunft der behandelnden Ã�rzte Dr. K. und Dr. B. sowie dem
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigengutachten von Dr. S. angeschlossen und dies im
Einzelnen begrÃ¼ndet. Der sachverstÃ¤ndigen Zeugenauskunft von Dr. M. und â��
im Verfahren S 10 R 2153/17 â�� von Dr. W. ist es nicht gefolgt. Weiter hat es
dargelegt, dass weder die Benutzung von GehstÃ¼tzen die Annahme einer
rentenrelevanten EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit rechtfertigt noch im Hinblick
auf die unterschiedlichen Voraussetzungen das Vorhandensein des Merkzeichens G
fÃ¼r einen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung ausreichend ist.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 28.06.2019 Berufung eingelegt und zu deren
BegrÃ¼ndung im Wesentlichen vorgetragen (Bl. 17 LSG-Akte), dass er zur Frage, ob
die Geh- und WegefÃ¤higkeit entscheidungserheblich eingeschrÃ¤nkt sei â�� er
habe weder ein Kfz noch einen FÃ¼hrerschein â�� mit Schriftsatz vom 29.11.2018
(Bl. 97 SG-Akte) vor dem Sozialgericht ein spezielles Gutachten beantragt habe.
Diesem gestellten und aufrechterhaltenen Beweisantrag sei das Sozialgericht
fehlerhaft nicht nachgekommen. Dr. S. habe seine Aufgabenkompetenz
Ã¼berschritten, da er einen fachfremden Arzt (Dr. van B. ) zur Begutachtung
beigezogen habe und diese Beiziehung und Begutachtung durch den
Gutachtensauftrag nicht gedeckt gewesen sei. Insoweit liege ein VerstoÃ� gegen Â§
202 Sozialgerichtsgesetz (SGG) in Verbindung mit Â§ 407a Zivilprozessordnung
(ZPO) vor. Bei dem beigezogenen Arzt Dr. van B. handele es sich insoweit auch
nicht um eine Hilfskraft, denn gerade die durchgefÃ¼hrten Tests und die hierdurch
erreichten Ergebnisse seien mitentscheidend in das Gutachten von Dr. S.
einbezogen worden. Dr. M. habe im Hinblick auf die bestehende Lungenerkrankung
und die erheblichen orthopÃ¤dischen Beschwerden die Einholung eines
pneumologischen/orthopÃ¤dischen Gutachtens angeregt.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 18.06.2019 aufzuheben und
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 05.12.2017 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 15.02.2018 zu verurteilen, ihm Rente wegen voller
Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren, hilfsweise zur AbklÃ¤rung des medizinischen
Sachverhalts hinsichtlich der Geh- und WegefÃ¤higkeit ein
pneumologisches/orthopÃ¤disches ambulantes oder/und stationÃ¤res Gutachten
einzuholen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtenen Entscheidungen fÃ¼r zutreffend.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und des Beteiligtenvorbringens wird auf
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die Prozessakten erster und zweiter Instanz und die vorgelegten Verwaltungsakten
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 143, 144, 151 SGG zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Streitgegenstand ist der Bescheid vom 05.12.2017 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 15.02.2018, mit dem die Beklagte die vom KlÃ¤ger
im Klage- und Berufungsverfahren allein begehrte Rente wegen voller
Erwerbsminderung ablehnte.

Das Sozialgericht hat in den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung die
rechtlichen Grundlagen fÃ¼r die hier begehrte Rente wegen voller
Erwerbsminderung (Â§ 43 Abs. 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB VI â��
sowie Â§ 43 Abs. 1 SGB VI unter BerÃ¼cksichtigung der Verschlossenheit des
Teilzeitarbeitsmarktes) dargelegt und zutreffend ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger die
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen voller Erwerbsminderung nicht erfÃ¼llt,
weil er nicht erwerbsgemindert ist, sondern zumindest leichte TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes unter Beachtung der von der Gutachterin Dr. S. und
dem SachverstÃ¤ndigen Dr. S. angefÃ¼hrten qualitativen EinschrÃ¤nkungen noch
sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich ausÃ¼ben kann. Das Sozialgericht hat sich
dabei zu Recht den Beurteilungen von Dr. S. , Dr. S. und â�� mit diesen
Ã¼bereinstimmend â�� der Auskunft der behandelnden Ã�rzte Dr. K. und Dr. B.
angeschlossen und zutreffend dargelegt, dass und aus welchen GrÃ¼nden diese
Leistungsbeurteilungen Ã¼berzeugen. Es hat weiter zutreffend unter
BerÃ¼cksichtigung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) die
rechtlichen Grundlagen zur GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung bei eingeschrÃ¤nkter WegefÃ¤higkeit darlegt und ausfÃ¼hrlich
begrÃ¼ndet, warum beim KlÃ¤ger diese EinschrÃ¤nkung nicht vorliegt. SchlieÃ�lich
hat das Sozialgericht Ã¼berzeugend dargelegt, dass und warum die von Dr. M.
geÃ¤uÃ�erten Zweifel an der LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers widerlegt sind und
der EinschÃ¤tzung der fehlenden WegefÃ¤higkeit durch Dr. W. nicht zu folgen ist.
Der Senat sieht daher insoweit von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab und weist die Berufung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG aus
den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung zurÃ¼ck.

ErgÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass der Sachverhalt umfassend
aufgeklÃ¤rt ist und daher keine Veranlassung besteht, von Amts wegen weitere
Gutachten â�� wie vom KlÃ¤ger beantragt auf pneumologischen und/oder
orthopÃ¤dischem Fachgebiet â�� einzuholen. Den entsprechenden Beweisantrag
des KlÃ¤gers lehnt der Senat daher ab.

Eines Gutachtens auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet bedarf es nicht, weil die
orthopÃ¤dischen Leiden des KlÃ¤gers und deren Auswirkungen auf dessen
LeistungsfÃ¤higkeit durch das â�� hier im Urkundenbeweis verwertete â��
Gutachten von Dr. S. hinreichend geklÃ¤rt sind, auch im Hinblick auf die
WegefÃ¤higkeit. Die Gutachterin bejahte die WegefÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
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ausdrÃ¼cklich, was angesichts der von ihr erhobenen Befunde nicht zu
beanstanden ist. Sie dokumentierte eine weitgehend freie Beweglichkeit der HÃ¼ft-
und Kniegelenke und ein flÃ¼ssiges Gangbild. Diese Leistungsbeurteilung in
orthopÃ¤discher Hinsicht haben die behandelnden Ã�rzte Dr. B. und Dr. K.
bestÃ¤tigt. Dabei kommt dem vom KlÃ¤ger hervorgehobenen Umstand, dass er bei
Dr. B. letztmalig im November 2016 in Behandlung war, keine
entscheidungsrelevante Bedeutung zu. Denn zum einen stÃ¼tzt sich der Senat â��
wie das Sozialgericht â�� gar nicht auf die Leistungsbeurteilung von Dr. B. , sondern
auf jene von Dr. S. und sieht die Beurteilung von Dr. B. lediglich als zu keiner
weiteren SachaufklÃ¤rung Anlass bietenden BestÃ¤tigung, zum anderen hat Dr. B.
seine Beurteilung gerade und ausdrÃ¼cklich auf Grund des von ihm im November
2016 erhobenen Befundes abgegeben. Aus welchen GrÃ¼nden diese Beurteilung
fÃ¼r November 2016 unverwertbar sein soll, erschlieÃ�t sich nicht. Lediglich am
Rande weist der Senat darauf hin, dass der â�� rechtskundig vertretene â��
KlÃ¤ger eine Verschlechterung seiner GesundheitsstÃ¶rungen nicht behauptet.
Vielmehr gab er zur BegrÃ¼ndung seines im Oktober 2017 gestellten
Rentenantrags an (Bl. 89 VA), dass die Angaben im Rentenantrag vom Oktober
2016 fortgelten wÃ¼rden, und im Februar 2018 (Bl. 114 VA) teilte er der Beklagten
mit, dass aktuelle Befunde nicht vorlÃ¤gen. Gleiches gilt fÃ¼r die Beurteilung von
Dr. K â�¦ Dem entsprechend kommt dem Umstand, dass das Sozialgericht Dr. K.
nach dem zeitlichen Rahmen der erfragten Wegstrecke (mehr als 500 Meter) nicht
gefragt hat, keine durchschlagende Bedeutung zu.

SchlieÃ�lich besteht auch im Hinblick auf den vom KlÃ¤ger bei Dr. S. und Dr. van B.
demonstrierten Gebrauch von KrÃ¼cken kein AufklÃ¤rungsbedarf. Abgesehen
davon, dass der KlÃ¤ger â�� wie schon erwÃ¤hnt â�� gar keine Verschlechterung
seines Gesundheitszustandes seit der Untersuchung durch Dr. S. behauptet,
berichtete bereits Dr. W. in seiner Auskunft gegenÃ¼ber dem Sozialgericht im
Verfahren S 10 R 2153/17 von einem solchen "hÃ¤ufigen" Gehen an KrÃ¼cken,
ohne dass Dr. K. â�� im selben Verfahren befragt â�� entsprechende
EinschrÃ¤nkungen angenommen hÃ¤tte, ebenso wenig wie in seiner Auskunft im
Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits. Ohnehin deutet der Gebrauch von
KrÃ¼cken gerade nicht auf eine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit hin. Denn bei
der Beurteilung der MobilitÃ¤t des Versicherten sind auch alle ihm tatsÃ¤chlich zur
VerfÃ¼gung stehenden Hilfsmittel (z.B. GehstÃ¼tzen) zu berÃ¼cksichtigen (BSG,
Urteil vom 28.08.2002, B 5 RJ 12/02 R). Dass der KlÃ¤ger mit diesen Gehilfen seine
MobilitÃ¤t wahren kann, zeigt seine Angabe gegenÃ¼ber Dr. S. , wonach er
tagsÃ¼ber etwas spazieren gehe. Seine weitere Angabe gegenÃ¼ber dem
SachverstÃ¤ndigen, lediglich fÃ¼nf bis zehn Meter gehen zu kÃ¶nnen, lÃ¤sst sich
mit SpaziergÃ¤ngen schwerlich vereinbaren und ist durch die von Dr. van B.
durchgefÃ¼hrte Spiroergometrie und einem dabei mÃ¶glichen sechsminÃ¼tigem
Gehen bei einer Geschwindigkeit von 2 km/h widerlegt.

Auch auf pneumologischem Fachgebiet bedarf es keines Gutachtens. Sowohl Dr. S.
als auch der von Dr. S. beauftragte Dr. von B. haben eine umfassende
Lungenfunktionsdiagnostik des KlÃ¤gers wegen der bekannten chronischen
obstruktiven Atemwegserkrankung durchgefÃ¼hrt und den Schweregrad mit I bis II
nach GOLD (Dr. S. ) bzw. II nach GOLD (Dr. S. ) eingeordnet und sind fÃ¼r den
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Senat schlÃ¼ssig zu der EinschÃ¤tzung gelangt, dass auch die chronisch
obstruktive Lungenerkrankung weder zu einem eingeschrÃ¤nkten zeitlichen oder
rentenrelevanten qualitativen LeistungsvermÃ¶gen noch zu einer rentenrelevant
eingeschrÃ¤nkten WegefÃ¤higkeit fÃ¼hrt, da nur eine leichte bis allenfalls
mittelgradige obstruktive VentilationsstÃ¶rung (Dr. S. , S. 8 d. Gutachtens VA Ã�T)
bzw. nur eine leichte Restriktion ohne Obstruktionszeichen (Dr. S. , Bl. 77 SG-Akte)
vorliegt, eine darÃ¼berhinausgehende, rentenrelevante leistungslimitierende
VentilationsstÃ¶rung â�� auch mit Blick auf die Ã¼blicherweise von und zur Arbeit
zurÃ¼ckzulegenden Wege â�� aber gerade nicht. Insbesondere bei der von Dr. van
B. durchgefÃ¼hrten Spiroergometrie (Bl. 87 SG-Akte) haben sich keine
kardiorespiratorischen â�� also Herz und Atmung betreffende â�� AuffÃ¤lligkeiten
gezeigt, die anaerobe Schwelle ist nicht erreicht worden (zur Relevanz s. die
AusfÃ¼hrungen von Dr. S. , Bl. 77 ff. SG-Akte) und die Blutgasanalysen sind
unauffÃ¤llig gewesen (Bl. 87 f. SG-Akte). Die von Dr. S. erhobenen Befunde (u.a.
Belastungs-EKG, Labor) haben keine Hinweise auf eine relevante Herzerkrankung
erbracht. Damit lÃ¤sst sich aus den erhobenen Herz- und Lungenfunktionsbefunden
keine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit auf internistischem Fachgebiet ableiten.
Im Ã�brigen hat Dr. S. entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers (Bl. 17 LSG-Akte) die
EinschÃ¤tzung der WegefÃ¤higkeit sehr wohl auf das internistische Fachgebiet
beschrÃ¤nkt (Bl. 85 SG-Akte: "Die WegefÃ¤higkeit ist nicht eingeschrÃ¤nkt. Diese
Aussage bezieht sich auf die Erkrankungen des internistischen Fachgebietes.").

Im Ergebnis liegen somit die von Dr. M. empfohlenen Gutachten, auf den sich der
KlÃ¤ger bezieht (Bl. 17 LSG-Akte), vor.

Entgegen dem Vorbringen des KlÃ¤gers verstÃ¶Ã�t auch die Heranziehung von Dr.
van B. durch Dr. S. nicht gegen die Vorschriften des Â§ 118 Abs. 1 SGG (diese
Vorschrift ist zu der vom KlÃ¤ger genannten Vorschrift des Â§ 202 SGG die
Speziellere) in Verbindung mit Â§ 407a ZPO. Ein Beweisverwertungsverbot besteht
fÃ¼r das Gutachten von Dr. S. nicht. Nach Â§ 407a Abs. 3 Satz 1 ZPO ist der
SachverstÃ¤ndige nicht befugt, den Auftrag auf einen anderen zu Ã¼bertragen.
Soweit er sich der Mitarbeit einer anderen Person bedient, hat er diese nach Â§
407a Abs. 3 Satz 2 ZPO namhaft zu machen und den Umfang ihrer TÃ¤tigkeit
anzugeben, falls es sich nicht um Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung
handelt. Die Grenze der erlaubten Mitarbeit â�� mit der Folge der Unverwertbarkeit
des Gutachtens â�� ist Ã¼berschritten, wenn aus Art und Umfang der Mitarbeit
(eines weiteren Arztes) gefolgert werden kann, der beauftragte SachverstÃ¤ndige
habe seine das Gutachten prÃ¤genden und regelmÃ¤Ã�ig in einem unverzichtbaren
Kern von ihm selbst zu erbringenden Zentralaufgaben nicht selbst wahrgenommen,
sondern delegiert (BSG, Beschluss vom 18.09.2019, B 5 R 308/18 B). Inwieweit die
DurchfÃ¼hrung der persÃ¶nlichen Untersuchung des Probanden zum sog.
unverzichtbaren Kern der vom SachverstÃ¤ndigen selbst zu erfÃ¼llenden
Zentralaufgaben zÃ¤hlt, hÃ¤ngt von der Art der Untersuchung ab (BSG, Beschluss
vom 17.04.2013, B 9 V 36/12 B). Je stÃ¤rker â�� wie hier â�� die Begutachtung auf
objektivierbare und dokumentierbare organmedizinische Befunde bezogen ist, umso
eher ist die Einbeziehung von HilfskrÃ¤ften mÃ¶glich (BSG, a.a.O.).

Die Heranziehung von Dr. van B. ist nicht zu beanstanden. Er hat im Auftrag von Dr.
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S. lediglich die Lungenfunktionsdiagnostik (Bodyplethysmografie und
Ergospirometrie mit dem Laufband inklusive Laktatanalyse), die Dr. S. selbst
mangels entsprechender apparativer Ausstattung nicht vornehmen kann,
durchgefÃ¼hrt und ihm die erhobenen Befunde mitgeteilt. Dies ergibt sich aus
dem, dem Gutachten beigefÃ¼gten Befundbericht von Dr. van B. (Bl. 87 SG-Akte),
auf den Dr. S. in seinem Gutachten Bezug nimmt (Bl. 77 SG-Akte). Ein Gutachten
hat Dr. van B. gerade nicht erstattet, insbesondere hat er sich nicht zu den
gestellten Beweisfragen geÃ¤uÃ�ert. Seine TÃ¤tigkeit hat sich ausschlieÃ�lich auf
die Erhebung der objektiven Lungenbefunde beschrÃ¤nkt. Durch die Vorlage des
Befundberichtes von Dr. van B. mit dem Gutachten hat Dr. S. Name, Qualifikation
und Umfang der Mitarbeit von Dr. van B. kenntlich gemacht, die von Dr. van B.
erhobenen Befunde im Gutachten ausgewertet (Bl. 77 ff. SG-Akte) und durch seine
Unterschrift die volle Verantwortung fÃ¼r das von ihm allein verfasste Gutachten
Ã¼bernommen. Dr. S. hat als Facharzt fÃ¼r Innere Medizin auch die Fachkunde, die
Befunde der Lungenfunktionsdiagnostik selbstÃ¤ndig auszuwerten, wie im Ã�brigen
seine AusfÃ¼hrungen hierzu im Gutachten auch belegen.

Ungeachtet dessen, hat der KlÃ¤ger sein Recht zur RÃ¼ge dieses â�� wie dargelegt
gar nicht vorliegenden â�� Verfahrensfehlers nach Â§ 202 Satz 1 SGG in Verbindung
mit Â§ 295 Abs. 1 ZPO verloren, so dass ein etwaiger VerstoÃ� gegen Â§ 407a Abs.
3 ZPO geheilt wÃ¤re (Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 12.
Aufl., 2017, Â§ 118, Rdnrn. 11h, 11j). Denn sein ProzessbevollmÃ¤chtigter hat die
RÃ¼ge nicht in angemessener Zeit nach Eingang des Gutachtens bei ihm, jedenfalls
aber nicht auf die Mitteilung des Sozialgerichts, dass es beabsichtige, den
Rechtsstreit durch Gerichtsbescheid zu entscheiden (mit Gelegenheit zur
Stellungnahme), erhoben. Findet eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht statt, sondern
ein schriftliches Verfahren, muss der Fehler in dem nachfolgenden Schriftsatz
gerÃ¼gt werden (Greger in ZÃ¶ller, ZPO, 33. Aufl. 2020, Â§ 295 Rdnr. 8). Damit
hÃ¤tte der ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers die RÃ¼ge spÃ¤testens nach der
gerichtlichen AnkÃ¼ndigung einer Entscheidung durch Gerichtsbescheid erheben
mÃ¼ssen (vgl. zur Warnfunktion der RÃ¼ge BSG, Beschluss vom 13.08.2018, B 13
R 397/16 B).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 07.12.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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